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c) Sie koordinieren alle Forschungsvorhaben in so
zialistischen Landwirtschaftsbetrieben des Bezir
kes bzw. zu speziellen bezirklichen Problemen, 
unabhängig vom Unterstellungsverhältnis der 
agrarwissenschaftlichen Einrichtungen, die diese 
Forschungen durchführen. Selbständige For
schungsarbeiten der Institute für Landwirt
schaft bei den Räten der Bezirke sind nur im 
Rahmen der in den Buchstaben а und b ge
nannten Aufgaben zulässig.

5. Von der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin ist jährlich eine genaue 
Analyse über die Durchführung des Forschungs
planes vorzunehmen. Die erreichten wissenschaft
lichen Ergebnisse, verbunden mit Vorschlägen zur 
Einführung in die sozialistische landwirtschaftliche 
Produktion, sind dem Ministerium für Landwirt
schaft, Erfassung und Forstwirtschaft zu übergeben.

Die agrarwissenschaftlichen Institute sind ver
pflichtet, in VEG und LPG die praktische Anwen
dung ihrer erarbeiteten wissenschaftlichen Erkennt
nisse zu organisieren. Vorrangig hat dies in den 
Versuchswirtschaften und in den Stützpunkten der 
Institute, in den zentralen Konsultationspunkten 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft und in den Konsultationspunk
ten der Bezirke und Kreise zu erfolgen. Agrarwis- 
senschaftliche Institute sind mit der wissenschaft
lichen Anleitung von Konsultationspunkten zu 
beauftragen. Die Sektionen und Institute sind zur 
Mitarbeit bei der Ausarbeitung zentraler bzw. be
zirklicher Empfehlungen zur Einführung des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts verpflichtet.

6. Durch das Ministerium für Landwirtschaft, Erfas
sung und Forstwirtschaft und die Deutsche Akade
mie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
sind Voraussetzungen zu schaffen, damit neue wis
senschaftliche Erkenntnisse schneller veröffentlicht 
werden.

Das landwirtschaftliche Dokumentations- und In
formationswesen ist zu reorganisieren. Bei der 
Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissen
schaften zu Berlin ist bis zum 30. Juni 1962 ein 
Institut für Information und Dokumentation zu 
bilden.

7. Der Minister für Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft und der Staatssekretär für das 
Hoch- und Fachschulwesen haben in Zusammen
arbeit mit dem Präsidenten der Deutschen Akade
mie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
zu veranlassen, daß Lehrbücher mit einem hohen 
wissenschaftlichen Niveau auf allen landwirtschaft
lichen Fachgebieten, die den Erfordernissen der so
zialistischen Produktion Rechnung tragen, heraus
gegeben werden.

IV.
Maßnahmen zur Verbesserung der Planung 

und Organisation der Agrarforschung 1

1. Durch das Ministerium für Landwirtschaft, Erfas
sung und Forstwirtschaft ist ein exakter Perspek
tivplan der wissenschaftlichen Arbeiten in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie der Veterinär
medizin auszuarbeiten und dem Ministerrat vorzu
legen.

Dieser Perspektivplan muß die vollständige wis
senschaftliche Konzeption der Agrarwissenschaft 
für die nächsten 20 Jahre enthalten.

Durch das Ministerium für Landwirtschaft, Er
fassung und Forstwirtschaft und die Deutsche Aka
demie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 
sind geeignete Maßnahmen einzuleiten, die eine 
regelmäßige Information unserer Agrarwissen
schaftler über die Entwicklung in der Landwirt
schaft und die Ergebnisse der Agrarwissenschaft 
der Sowjetunion und aller sozialistischen Länder 
gewährleisten.

4. Entsprechend den Vorschlägen des VII. Deutschen 
Bauernkongresses sollten in den agrarökonomischen 
Instituten vor allem die Wege zur besseren Ausnut
zung des ökonomischen Gesetzes der Verteilung 
nach der Arbeitsleistung und des Gesetzes zur stän
digen Steigerung der Arbeitsproduktivität in den 
LPG erarbeitet werden.

In den Instituten für Pflanzenzüchtung ist beson
ders die Züchtung ertragreicher Futterpflanzen, 
vor allem Maishybriden, qualitativ hochwertiger 
Speisekartoffeln und monocarper Zuckerrüben in 
möglichst kurzer Frist zu gewährleisten. Die Züch
tung neuer Pflanzen ist stärker auf die Erforder
nisse der sozialistischen Landwirtschaft, insbeson
dere hinsichtlich des Einsatzes der Technik, auszu
richten. Durch das Institut für Landtechnik Pots
dam-Bornim ist bis zum 28. Februar 1963 in jedem 
Bezirk in einer LPG ein Beispiel der Vollmechani
sierung zu schaffen.

5. Die vorhandene Forschungskapazität der einzelnen 
Fachgebiete der Agrarwissenschaft ist hinsichtlich 
ihrer maximalen Ausnutzung und der künftigen 
Aufgaben zu überprüfen mit dem Ziel, die richti
gen Proportionen zwischen den einzelnen Diszipli
nen herzustellen. In diesem Zusammenhang sind 
Agrarforschungsinstitute und Lehreinrichtungen in 
die landwirtschaftlichen Zentren zu verlegen und 
besonders in den Nordbezirken eine wissenschaft
liche Basis zu schaffen. Ein entsprechender Plan ist 
dem Ministerrat zusammen mit dem Perspektiv
plan der Agrarforschung vorzulegen. Es ist sofort 
damit zu beginnen, die in Berlin befindlichen ein
schlägigen Institute der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin in land
wirtschaftliche Zentren (Nordbezirke) zu verlagern.

6. Durch das Ministerium für Landwirtschaft, Erfas
sung und Forstwirtschaft ist die komplexe Durch
führung der Forschungsaufgaben zu sichern. Dazu 
ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit innerhalb 
und zwischen den Instituten sowie mit Einrichtun
gen anderer wissenschaftlicher Disziplinen und der 
sozialistischen landwirtschaftlichen Praxis systema
tisch zu entwickeln und zu vertiefen. Zur umfas
senden Bearbeitung volkswirtschaftlich und wissen
schaftlich besonders bedeutsamer Gebiete ist eine 
Reihe von Instituten zu Komplexinstituten zu ent
wickeln. In ihnen sind ökonomische Arbeitsgruppen 
zu bilden, die Fragen der Mechanisierung und der 
Technologie des betreffenden Zweiges der landwirt
schaftlichen Produktion bearbeiten.

Zu beginnen ist in den Instituten für Pflanzen
züchtung Bernburg für Mais. Kleinwanzleben für 
Beta-Rüben und Groß-Lüsewitz für Kartoffeln.


